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Gemeinde Altheim (Alb) 
 

Alb-Donau-Kreis 
 
 

3. Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung (FwS) 
vom 15. Dezember 1988 

 
 

Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 6 
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 2, 7 Absatz 1 Satz 1, 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 Feuer-
wehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2006 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Satzungsänderung 
 
 
1. § 1 der Feuerwehrsatzung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 1 
Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Altheim (Alb) in dieser Satzung Feuerwehr genannt, ist eine 

gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde Altheim (Alb) oh-
ne eigene Rechtspersönlichkeit.  

 
(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus 

1. der aktiven Abteilung in Altheim (Alb) 
2. der Altersabteilung in Altheim (Alb)“ 

 
(3) Die aktive Abteilung besteht in Altheim (Alb) aus 1 Löschzug und der Löschgruppe Zäh-

ringen.“ 
 
 
2. Nach § 5 der Feuerwehrsatzung wird folgender § 5 a angefügt: 
 

„§ 5 a 
Altersabteilung 

 
(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung übernommen, wer min-

destens 30 Dienstjahre bei der Feuerwehr hat oder das 50. Lebensjahr vollendet hat und 
zu diesem Zeitpunkt mindestens 25 Dienstjahre bei der Feuerwehr geleistet hat oder 
dauernd dienstunfähig im Sinne des § 4 Absatz 1 Nr. 2 dieser Satzung ist und keine ge-
genteilige Erklärung abgibt. 
 

(2) Der Leiter der Altersabteilung wird von den Angehörigen seiner Abteilung auf die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. 
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(3) Die Angehörigen der Altersabteilung, die noch feuerwehrdienstfähig sind, können vom 
Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Leiter der Altersabteilung zu Übun-
gen und Einsätzen herangezogen werden.“ 

 
 
3. § 7 der Feuerwehrsatzung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 7 
Organe der Feuerwehr 

 
Organe der Feuerwehr sind 

1. Feuerwehrkommandant,  
2. Leiter der Altersabteilung, 
3. Feuerwehrausschuss,  
4. Abteilungsausschuss (Altersabteilung),  
5. Hauptversammlung,  
6. Abteilungsversammlung (Altersabteilung).“ 
 

 
4. § 8 der Feuerwehrsatzung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 8 
Feuerwehrkommandant, stellvertretender Feuerwehrkommandant 

 
(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant. 
 
(2) Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter werden von den aktiven Angehörigen 

der Gemeindefeuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. 
 
(3) Die Wahlen werden in der Hauptversammlung durchgeführt. 
 
(4) Gewählt werden kann nur, wer  

1. der Feuerwehr aktiv angehört, 
2. über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und 
3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen persönli-

chen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt. 
 
(5) Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zu-

stimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt. 
 
(6) Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer 

Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nach-
folgers weiterzuführen. Kommt binnen eines Monats nach Freiwerden der Stelle oder 
nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl zustande, bestellt der Bürgermeister 
den vom Gemeinderat gewählten Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandan-
ten oder seinem Stellvertreter (§ 8 Absatz 2 Satz 2 Feuerwehrgesetz). Diese Bestellung 
endet mit der Bestellung eines Nachfolgers. 

 
(7) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich 

(§ 9 Absatz 1 Satz 1 Feuerwehrgesetz) und führt die ihm durch Gesetz und diese Sat-
zung übertragenen Aufgaben durch. Er hat insbesondere 
1. auf die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr hinzuwirken 

(§ 9 Absatz 1 Satz 2 Feuerwehrgesetz), 
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2. die erforderlichen Ausbildungspläne aufzustellen und dem Bürgermeister rechtzeitig 
mitzuteilen, 

3. auf den Besuch von Lehrgängen hinzuwirken, 
4. die Zusammenarbeit der aktiven Abteilungen bei Übungen und Einsätzen zu regeln, 
5. die Tätigkeit des Kassenverwalters sowie des Gerätewarts zu überwachen, 
6. dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten, 
7. auf eine ordnungsgemäße Ausrüstung hinzuwirken (§ 9 Absatz 1 Satz 2 Feuerwehr-

gesetz), 
8. auf die Instandhaltung der Feuerwehrgeräte und -einrichtungen hinzuwirken (§ 9 Ab-

satz 1 Satz 2 Feuerwehrgesetz), 
9. Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürgermeister mitzuteilen. 

 
(8) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den Gemeinderat in allen feuer-

wehrtechnischen Angelegenheiten zu beraten. Er soll zu den Beratungen der Gemein-
deorgane über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme zugezogen wer-
den. Es können ihm weitere Aufgaben des Brandschutzes übertragen werden. - § 9 Ab-
satz 2 Feuerwehrgesetz –  

 
(9) Der stellvertretende Feuerwehrkommandant hat den Feuerwehrkommandanten zu unter-

stützen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. 
 
(10) Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter können vom Gemeinderat nach An-

hörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
 
(11) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrkommandanten oder eines 

hauptberuflich tätigen Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehr-
ausschuss zu hören. 

 
(12) Für den Leiter der Altersabteilung (§ 7 Nr. 2) gelten die Absätze 2 bis 7 und 9 entspre-

chend. Er ist für die Einsatzbereitschaft seiner Abteilung verantwortlich und führt sie 
nach Weisung des Feuerwehrkommandanten. Der Leiter der Altersabteilung und sein 
Stellvertreter werden von den Angehörigen ihrer Altersabteilung gewählt. 

 
(13) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter können vom Gemeinderat nach 

Anhörung des Feuerwehrausschusses und des Abteilungsausschusses abberufen wer-
den.“ 

 
 
5. § 11 der Feuerwehrsatzung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 11 
Feuerwehrausschuss und Abteilungsausschuss (Altersabteilung) 

 
(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten als Vorsitzenden 

und aus sieben weiteren auf fünf Jahre in der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern 
der aktiven Abteilungen. Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an 
- der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,  
- der Leiter der Altersabteilung,  
Sofern Schriftführer und Kassenverwalter nicht nach Satz 1 in den Feuerwehrausschuss 
gewählt werden, gehören sie diesem ohne Stimmberechtigung an.  

 
(2) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er ist hierzu ver-

pflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der 
Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der 
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Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend sind. 

 
(3) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehrausschusses durch Übersenden 

einer Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sit-
zungen jederzeit teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen. 

 
(4) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
(5) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über jede Sitzung wird 

eine Niederschrift gefertigt. 
 
(6) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere Angehörige der Ge-

meindefeuerwehr beratend zuziehen. 
 
(7) Bei der Altersabteilung ist ein Abteilungsausschuss zu bilden. Er besteht aus dem Kom-

mandanten bzw. Leiter der Altersabteilung als Vorsitzenden und aus drei weiteren auf 
fünf Jahre gewählten Mitgliedern.  
Die Absätze 1 bis 6 gelten für den Abteilungsausschuss der Altersabteilung sinngemäß. 
Der Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen einzuladen; er kann sich an den Bera-
tungen jederzeit beteiligen.“ 

 
 
6. § 13 der Feuerwehrsatzung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 13 
Wahlen 

 
(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden 

vom Feuerwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlbe-
rechtigten einen Wahlleiter. 

 
(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Soweit nach dem Feuerwehr-

gesetz zulässig, kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 
 
(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird 
diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern 
mit den meisten Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im 
ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in 
der der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten 
erhalten muss. 

 
(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das 

Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters 

ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Ge-
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meinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb ei-
nes Monats eine Neuwahl statt. 

 
(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seines Stell-

vertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der 
Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuer-
wehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuerwehrdienst 
zur Ernennung eignen. 

 
(7) Für die Wahlen in der Altersabteilung (z. B. des Leiters der Altersabteilung, seines Stell-

vertreters und der Mitglieder des Altersabteilungsausschusses) gelten die Absätze 1 bis 
6 sinngemäß.“ 

 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
Ausgefertigt ! 
 
Altheim (Alb), den 14.Dezember 2006 
 
 
 
Martin Gaiser 
Bürgermeister 


